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auch im Zusammenhang mit Poolangebo-
ten keine Verrechnung von Ökopunkten
vorgenommen.

Es hat sich gezeigt, dass auch unter Ein-
haltung solcher Standards ein effektives
Flächen- und Maßnahmenmanagement in
Kooperation mit den Flächeneigentümern
und Nutzern möglich ist.

Perspektiven der Eingriffs-
regelung

Die Eingriffsregelung erscheint uns heute
zukunftsfähiger und erforderlicher als je
zuvor, nicht zuletzt, weil in den vergangen
Jahren weiterführende Problemlösungs-
ansätze entwickelt worden sind und das
Instrument an sich geeignet ist, auch zahl-
reiche internationale Anforderungen abzu-
decken, die heute ebenfalls umfassend
eine Folgenbewältigung im Sinne der in
der Eingriffsregelung umgesetzten Prinzi-
pien fordern. Beispielsweise ist im Rahmen
des Umweltschadensgesetzes die Eingriffs-
regelung zusammen mit der FFH-Verträg-
lichkeitsprüfung und den artenschutz-
rechtlichen Befreiungen ein wichtiges
Instrument zur Haftungsfreistellung: Be-
einträchtigungen von Arten und Lebens-
räumen, die in Anwendung der Eingriffsre-
gelung ermittelt und kompensiert wurden,
brauchen nicht als Umweltschaden saniert
zu werden (§ 21a Abs. 1 USchadG).

Im novellierten Bundesnaturschutzgesetz,
das zum 1. März 2010 in Kraft treten wird,
wurden zudem eine Reihe von Vorgaben
eingefügt, die Bezug auf agrarstrukturelle
Belange nehmen.So

� So sieht der neue § 15 Abs. 3 BNatSchG
eine umfassende Berücksichtigung von
agrarstrukturellen Belangen bei der Inan-
spruchnahme von land- oder forstwir-
schaftlich genutzten Flächen für Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen vor, wobei
insbesondere für die landwirtschaftliche
Nutzung besonders geeignete Böden nur
im notwendigen Umfang in Anspruch zu
nehmen sind,

� eine Prüfung, ob Ausgleich oder Ersatz
auch durch Maßnahmen zur Wiedervernet-
zung von Lebensräumen oder durch Bewirt-
schaftungs- oder Pflegemaßnahmen er-
bracht werden können, um möglichst eine
Herausnahme von Flächen aus der Nutzung
zu vermeiden;

� wurde der Kompensationsraum für den
Ersatz nach § 15 Abs. 2 BNatSchG-neu auf
den „Naturraum“ erweitert (in Deutschland
gibt es 69 Naturräume, wobei ein Natur-

raum im Durchschnitt 4 bis 5 Landkreisen
entspricht), wodurch die naturschutz-
rechtliche Eingriffsregelung eine weitere
Flexibilisierung erfährt.

Damit sind heute sowohl in Bezug auf den
rechtlichen Rahmen als auch mit Blick auf
die vorhandenen Praxiserfahrungen gute
Ausgangsbedingungen vorhanden, um
intelligente Flächenmanagementansätze
mit entsprechenden Organisationsstruktu-

Rechtliche Rahmenbedingungen

Mit dem Inkrafttreten der WRRL zum
22.12.2000 gelten neue Rahmenbedingun-
gen für die Wasserwirtschaft in der Bun-
desrepublik Deutschland und in der gesam-
ten Europäischen Union. Die Gewässer
werden seitdem in Flussgebietseinheiten
bewirtschaftet, innerhalb derer die Was-
serkörper die kleinsten Bewirtschaftungs-
einheiten bilden.

Als grundsätzliches Ziel fordert die WRRL
den „guten Zustand“ für alle Grund- und
Oberflächenwasserkörper bis 2015. Um die-
ses zu erreichen, wurden bis Ende 2008 die
Entwürfe der Bewirtschaftungspläne und
Maßnahmenprogramme der Flussgebiete
aufgestellt. Diese wurden zusammen mit
den Umweltberichten in der Zeit vom
22.12.2008 bis zum 22.06.2009 einer
sechsmonatigen, formellen Anhörung
unterzogen. Nach Auswertung der
Anhörung werden die Entwürfe innerhalb
der Flussgebiete entsprechend angepasst
und die Bewirtschaftungspläne und Maß-
nahmenprogramme bis zum 22.12.2009
gemeinsam verabschiedet. Diese bilden
dann die Grundlage der wasserwirtschaft-

lichen Planungen der Oberflächengewässer
und des Grundwassers in den nächsten 6
Jahren.

Ergebnisse der Bewirtschaftungsplanung
in Thüringen

In Thüringen wurden 112 Oberflächenwas-
serkörper (OWK) und 60 Grundwasserkörper
(GWK), die vollständig innerhalb der Lan-
desgrenzen liegen, ausgewiesen. Die vor-
liegenden Ergebnisse für Thüringen zeigen,
dass der Zustand der aquatischen Ökosys-
teme schlechter ist als in der Bestandsauf-
nahme im Jahre 2004 erwartet. Durch das
gesetzlich geforderte Heranziehen des
jeweils schlechtesten Teilergebnisses der
relevanten Bewirtschaftungskomponenten
verfehlen insgesamt 95 Prozent der Thürin-
ger OWK das Ziel des guten ökologischen
Zustands bzw. des guten ökologischen
Potenzials. Insbesondere bei der Bewer-
tung der Biokomponente Makrozoobenthos
und bei der Bewertung der Fischfauna, die
als Indikatoren für eine unzureichende
Gewässerstruktur gelten können, waren die
Zielverfehlungen am deutlichsten. Insge-

samt 8 OWK überschreiten Umweltqua-
litätsnormen zur Einstufung des chemi-
schen Zustands. Die größten Defizite zeig-
ten sich in der Gewässerstruktur und
-durchgängigkeit und in der z. T. noch sehr
hohen Nährstoffbelastung des Ober-
flächenwassers und des Grundwassers.
Viele kleinere Gewässer sind noch durch
Abwassereinleitungen organisch belastet.

Maßnahmenplanung zur Verbesserung
der Gewässerstruktur und Durchgängig-
keit in Thüringen

Aufbauend auf den ermittelten Ursachen
und der Höhe der Defizite wurden geeig-
nete Maßnahmen ins Maßnahmenpro-
gramm aufgenommen, die die Erreichung
des „guten Gewässerzustands“ kurz bis
mittelfristig sicherstellen sollen. Da meh-
rere Maßnahmen notwendig sind um die
Belastungen auf das gewünschte Maß zu
reduzieren, wurden die vorab ausgewähl-
ten Maßnahmen gebündelt. Bei der Aus-
wahl der geeigneten Maßnahmenkombina-
tion spielte die Kosteneffizienz eine
wesentliche Rolle.
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Blick in die Havelniederung bei Roskow. Im Mittelpunkt des Flächenpools Mittlere Havel steht
die Extensivierung bislang intensiv genutzten Grünlands
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Die Europäische Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) hat das
Ziel, bis zum Jahr 2015 in allen Gewässern der Europäischen
Union den „guten Zustand“ zu erreichen. Bei der Aufstellung
der Bewirtschaftungspläne wurde festgestellt, dass die
Mehrzahl der Gewässer die neuen Zustandsanforderungen
momentan noch nicht erreichen. In Thüringen wurden, wie
auch in anderen Bundesländern, als Hauptbelastungen u. a.
Nährstoffe und vor allem eine unzureichende Gewässerstruk-
tur identifiziert. Letztere ist u. a. auf die vielfältigen Nut-
zungen der Gewässer oder der Flächen in Gewässernähe in
der Vergangenheit zurückzuführen. So wurden Gewässer
dadurch verändert, dass sie als Transportweg genutzt wurden
oder das Wasser zur Energieerzeugung aufgestaut wurde. Ebenso erfolgten Veränderungen der Gewässer dadurch, dass in
unmittelbarer Nähe der Gewässer Siedlungen entstanden und diese auch vor Hochwässern geschützt werden mussten.
Nicht zuletzt hat auch die Intensivierung der Landwirtschaft zu einer Veränderung der Gewässerläufe (z. B. Begradigung)
geführt. Ohne eine Verbesserung der Gewässerstruktur sind die Ziele der WRRL nicht erreichbar. Maßnahmen sind aber nur
möglich, wenn entsprechende Flächen zur Verfügung stehen, in denen sich Gewässer wieder entwickeln können. Unter die-
sem Gesichtspunkt spielt das Flächenmanagement mit den Bereichen Flächensicherung und Flächenverwaltung eine wich-
tige Rolle bei der Umsetzung der WRRL.
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1. Die Maßnahmen können den Eingriffen
direkt zugeordnet werden,

2. vorgesehene Maßnahmen können in
einen Flächenpool eingestellt werden,

3. bereits umgesetzte Projekte können in
einen Flächenpool eingestellt werden.

Neben der Flächensicherung spielt auch
die effektive Flächenverwaltung eine wich-
tige Rolle, da nur so ein umfassender
Überblick über die Maßnahmen an den

Gewässern und die ständige Laufendhal-
tung der Umsetzung des Maßnahmenpro-
gramms möglich werden.

Aus diesen o. g. Überlegungen bzw. Bau-
steinen ist durch eine sinnvolle Verknüp-
fung die Gesamtstrategie für den Freistaat
Thüringen zu entwickeln. Hierbei spielt
neben der Verwaltung, den Flächenei-
gentümern und -nutzern sowie den Kom-
munen auch die Landgesellschaft als
Akteur und Partner eine wichtige Rolle.

Zusammenfassung

Die Auswirkungen der WRRL auf die
Flächennutzung lassen sich wie folgt
zusammenfassen:

� Dem Flächenmanagement kommt im
Zuge der WRRL, insbesondere im Hinblick
auf die Umsetzung von Maßnahmen zur
Verbesserung der Gewässerstruktur, eine
immer wichtigere Bedeutung zu, um die
Ziele nach WRRL zu erreichen.

� Die konkreten Umsetzungsfristen der
Maßnahmen nach WRRL sowie die Errei-
chung der Ziele der WRRL verlangen den
zeitnahen Aufbau effektiver Strukturen im
Bereich des Flächenmanagements.

� Im Rahmen des Flächenmanagements
sind Synergien mit den Nutzern herbeizu-
führen. Der Akzeptanz der Maßnahmen in
der Region kommt dabei eine wichtige
Bedeutung zu, die mit geeigneten Mitteln
gefördert werden muss.

� Zur Umsetzung eines effektiven Flä-
chenmanagements für die Belange der
WRRL bedarf es geeigneter organisatori-
scher Strukturen. 35

Zur Aufwertung der Gewässer-
struktur wurden Strukturmaß-
nahmen ermittelt, die sich auf
ca. 640 Gewässerkilometer be-
ziehen. Des Weiteren wurden
an ca. 630 Bauwerken notwen-
dige Veränderungen zur Her-
stellung der Gewässerdurch-
gängigkeit eingeleitet. Der
Schwerpunkt der Maßnahmen
zur Verbesserung der Gewäs-
serstruktur liegt in der Initiie-
rung einer eigendynamischen
Gewässerentwicklung. In Was-
serkörpern, in denen Entwick-
lungskorridore aufgrund beste-
hender Nutzungen nicht zur
Verfügung stehen, sind Maß-
nahmen zur Gewässervitalisie-
rung innerhalb des vorhande-
nen Profils geplant bzw. werden
Baumaßnahmen im Gewässer
durchgeführt mit dem Ziel,
durch Laufveränderung, Ufer-
oder Sohlgestaltung eine Auf-
wertung der Gewässerhabitate
zu bewirken. Die Maßnahmen
konzentrieren sich in Thürin-
gen dabei auf Schwerpunktge-
wässer (Abbildung 1). In den Schwer-
punktgewässern wurden im Rahmen von
Workshops mit einer Vielzahl von Betroffe-
nen (z. B. Eigentümern, Flächennutzern,
Gemeinden, Naturschutzverbänden, Ver-
waltung) die o. g. Vorhaben abgestimmt
und versucht, Konflikte bereits in diesem
Stadium zu vermeiden bzw. zu lösen.

Flächenmanagement im Zusammenhang
mit der Maßnahmenumsetzung

Die Umsetzung der vorgesehenen Maßnah-
men zur Verbesserung der Gewässerstruk-
tur ist insbesondere davon abhängig,
inwiefern es gelingt, die benötigten
Flächen zu sichern. In der Abbildung 2
wird grob verdeutlicht, dass der mit der
Realisierung des Maßnahmenprogramms
angestrebte Gewässerverlauf nur herbeige-
führt werden kann, wenn die dazu benötig-
ten Flächen auch für diesen Zweck gesi-
chert werden können.

Die Flächensicherung kann mit verschiede-
nen Instrumenten erfolgen. Geeignet sind
der Grunderwerb auf privatrechtlicher
Basis, die Nutzung von Flurbereinigungs-
verfahren oder die Gestattung von Dienst-
barkeiten, z. B. bei der Herstellung einer
standortgerechten Ufervegetation. Je nach
Art der Maßnahme und der Akzeptanz
durch die Betroffenen vor Ort sind die Ins-

trumente unterschiedlich
geeignet. In erster Linie
wichtig ist, dass in der
Region, in der Maßnah-
men zur Verbesserung der
Gewässerstruktur umge-
setzt werden sollen, diese
von den Eigentümern
und Nutzern befürwortet
werden. Im ländlichen
Raum wird insbesondere
die Akzeptanz der Betrei-
ber landwirtschaftlicher
Betriebe, die an den Ge-
wässern wirtschaften, eine
wichtige Rolle spielen.
Diese kann beispielsweise
durch eine Optimierung
der Flächeninanspruch-
nahme, durch weitge-
henden Erhalt der Be-
triebsprämienfähigkeit
für landwirtschaftliche
Flächen sowie durch die
Gewährleistung einer angepassten land-
wirtschaftlichen Nutzung im Entwicklungs-
korridor herbeigeführt werden.

Da ein Großteil der gewässerstrukturver-
bessernden Maßnahmen an Gewässern II.
Ordnung umgesetzt werden muss, an
denen den Kommunen in Thüringen
die Gewässerunterhaltungspflicht obliegt,
kommt der finanziellen Förderung dieser
Maßnahmen ebenfalls eine besondere

Bedeutung zu. Für den von den Kommunen
aufzubringenden Eigenanteil an der Maß-
nahmenumsetzung sind finanzielle Anreize
zur Refinanzierung dieses Eigenanteils zu
schaffen. So kommen nach dem Natur-
schutzrecht die Maßnahmen zur Verbesse-
rung der Gewässerstruktur grundsätzlich
als Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im
Rahmen der Kompensation von Eingriffen
in Frage. Hier sind im Wesentlichen drei
Möglichkeiten zu nennen:
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... Auswirkungen auf die Flächennutzung

Abbildung 1: Schwerpunktgewässer Struktur und Durchgängigkeit

Abbildung 2: Prinzipskizze Gewässerstrukturmaßnahmen

Im Rahmen des Flächenmanage-
ments zur Umsetzung der Wasser-
rahmenrichtlinie sind Synergien
mit den Nutzern herbeizuführen.
Der Akzeptanz der Maßnahmen in
der Region kommt dabei eine
wichtige Bedeutung zu, die mit
geeigneten Mitteln gefördert wer-
den muss
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